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1.  Definition des Normalarbeitsvertrages 

Das Schweizerische Arbeitsvertragsrecht kennt zwei Arten von Normalarbeitsverträgen 

(NAV):  

a) NAV mit Bestimmungen über das Arbeitsverhältnis (Abschluss, Arbeitsbedingungen, 

Beendigung)  

Der NAV ist direkt auf das einzelne Arbeitsverhältnis einer bestimmten Branche anwendbar, 

soweit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nichts anderes verabredet ist. Die Kantone 

sind verpflichtet, für landwirtschaftliche Arbeitnehmende und für Arbeitnehmende im Haus-

dienst Normalarbeitsverträge zu erlassen, welche vor allem die Arbeits- und Ruhezeiten und 

die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Jugendliche regeln. Diese kantonalen 

NAV finden sich in den kantonalen Gesetzessammlungen. Link zu den Internetportalen der 

Kantone:  

http://www.ch.ch/verzeichnis/index.html?lang=de&viewpage=kanton 

 

b) NAV mit zwingenden Mindestlöhnen 

In Branchen, in denen es keinen Gesamtarbeitsvertrag gibt, können bei wiederholter miss-

bräuchlicher Lohnunterbietung der orts-, berufs- oder branchenüblichen Löhne NAV mit 

zwingenden Mindestlöhnen erlassen werden. Diese Mindestlöhne gelten für die ganze Bran-

che und können nur zugunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden. 

 

2. Der Normalarbeitsvertrag in der Hauswirtschaft vom 20. Oktober 2010 mit zwingen-

den Mindestlöhnen 

Der Bundesrat hat am 20. Oktober 2010 den Normalarbeitsvertrag für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer in der Hauswirtschaft (NAV Hauswirtschaft) verabschiedet. Er regelt den 

Mindestlohn für Hausangestellte in Privathaushalten. Der NAV Hauswirtschaft gilt in der gan-

zen Schweiz mit Ausnahme des Kantons Genf, welcher bereits einen Mindestlohn für Haus-

angestellt eingeführt hatte. 

 Nach einer erstmaligen Verlängerung im Jahre 2014 hat der Bundesrat am 9. Dezember 

2016 entschieden, den NAV Hauswirtschaft um drei Jahre zu verlängern und gleichzeitig den 

Mindestlohn anzupassen. 

Die Änderung des NAV Hauswirtschaft ist am 1. Januar 2017 in Kraft getreten und gilt bis 

zum 31. Dezember 2019. 

http://www.ch.ch/verzeichnis/index.html?lang=de&#38;viewpage=kanton
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2.1 Geltungsbereich und Ausnahmen 

Der NAV Hauswirtschaft ist anwendbar auf Arbeitsverhältnisse mit Hausangestellten in priva-

ten Haushalten. Kollektive Haushalte wie Heime, Pensionen, Anstalten, Krankenhäuser usw. 

sind davon nicht erfasst.  

Der NAV gilt nur bei einem Mindestbeschäftigungsgrad von durchschnittlich 5 Stunden pro 

Woche beim gleichen Arbeitgeber. Zudem sind gewisse Personen vom Geltungsbereich aus-

genommen: Arbeitnehmende in Ausbildungs- und Praktikumsverhältnissen, Personen, die 

vorwiegend Kinder betreuen (Tagesmütter und Babysitter) sowie Ehegatten, Konkubinats-

partner und eingetragene Partner. Arbeitsverhältnisse zwischen Eltern-Kindern und Grossel-

tern-Grosskindern sind ebenfalls nicht erfasst. Hausangestellte in landwirtschaftlichen Haus-

halten fallen nicht darunter, wenn ein kantonaler NAV in der Landwirtschaft auf ihr Arbeits-

verhältnis anwendbar ist. 

 

2.2  Kantonale NAV in der Hauswirtschaft bleiben anwendbar 

Der NAV des Bundesrates regelt nur die Mindestlöhne. Für die übrigen Arbeitsbedingungen 

wie Arbeits- und Ruhezeiten, Ferienanspruch, Feiertagsanspruch, Lohnfortzahlungspflicht 

des Arbeitgebers im Krankheitsfall, Überstundenentschädigung, Probezeit, Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses usw. sind wie bisher die kantonalen NAV für Arbeitnehmende in der 

Hauswirtschaft oder das schweizerische Arbeitsvertragsrecht  anwendbar. Damit kommen 

beide NAV ergänzend zur Anwendung. 

 

2.3 Lohnkategorien und Mindestlöhne 

Die Mindestlöhne unterscheiden sich nach der beruflichen Qualifikation der Hausangestellten. 

Der NAV sieht drei Lohnkategorien vor: 

 ungelernt 

 ungelernt mit 4 Jahren Berufserfahrung in der Hauswirtschaft 

 gelernt  

Unter die Kategorie "gelernt" fallen folgende Arbeitnehmende:  

a) Personen mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) Fachfrau/Fachmann 

Hauswirtschaft oder mit einer abgeschlossenen mindestens 3-jährigen beruflichen Grund-

bildung, welche für die auszuübende Tätigkeit geeignet ist. 

b) Personen mit einem Eidgenössischen Berufsattest (EBA) Hauswirtschafspraktike-

rin/Hauswirtschaftspraktiker oder mit einer abgeschlossenen mindestens 2-jährigen beruf-

lichen Grundbildung, welche für die auszuübende Tätigkeit geeignet ist.  
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Seit dem 1. Januar 2017 gelten für diese Kategorien folgende Mindestlöhne pro Stunde: 

Kat. „ungelernt“ Fr. 18.90 pro Stunde 

Kat. „ungelernt mit 4 J. Berufserfahrung in der Hauswirtschaft“ Fr. 20.75 pro Stunde 

Kat. „gelernt mit EFZ oder 3-jähriger beruflicher Grundbildung“ Fr. 22.85 pro Stunde 

Kat. „gelernt mit EBA oder 2-jähriger beruflicher Grundbildung“ Fr. 20.75 pro Stunde 

 

Für Hausangestellte, die im Stundenlohn arbeiten, ist zu beachten, dass diese Löhne ohne 

Zuschläge für Ferien- und Feiertagsansprüche zu verstehen sind. Die bedeutet, für jeden Fe-

rientag und für jeden bezahlten freien Feiertag muss ein Zuschlag von 0.39 Prozent zum 

Stundenlohn hinzugerechnet werden. Für Hausangestellte, die im Monatslohn arbeiten, be-

rechnet sich der Lohn auf Basis des Stundenlohnes nach den individuell zu leistenden Ar-

beitsstunden pro Woche. 

 

Übersicht Brutto-Monatslöhne auf Basis 12 Monate, abgestuft nach Wochenarbeitszeiten  

Lohnkategorie 40 h/w 42 h/w 45 h/w 50 h/w 

     

ungelernt  3‘276.00 3439.80 3685.50 4095.00 

ungelernt mit 4 
Jahren Be-
rufserfahrung 

3596.65 3776.50 4046.25 4495.85 

gelernt  EFZ 
(drei Jahre 
berufliche 
Grundbildung) 

3960.65 4158.70 4455.75 4950.85 

gelernt EBA 
(zwei Jahre 
berufliche 
Grundbildung) 

3596.65 3776.50 4046.25 4495.85 

 

Diese Monatslöhne sind als Brutto-Löhne, d.h. vor Abzügen für Sozialversicherungen und 

Quellensteuern, zu verstehen. 

Umrechnungsformel 

Die Umrechnung vom Stundenlohn auf den Brutto-Monatslohn wird wie folgt durchgeführt: 

Anzahl Stunden pro Woche: 42 Stunden  

Anzahl Wochen pro Jahr: 52 Wochen 

Stundenlohn: 18.90 Fr.   
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Monatslohn:  

 

Formel zur individuellen Berechnung 

(Doppelklicken zum Öffnen der Formel und Anzahl Wochenstunden und Stundenlohn einge-

ben) 

40

CHF 18.90

CHF 3'276.00

Anzahl Wochenstunden :

Stundenlohn :

Monatslohn :

 

 

3. Die Erbringung von Pflegeleistungen ist bewilligungspflichtig 

Wer neben den Tätigkeiten in der Hauswirtschaft auch Pflegeleistungen an Betagten und 

Kranken zu Hause erbringt, benötigt dafür die entsprechende berufliche Qualifikation sowie 

eine Bewilligung nach den kantonalen Gesundheitsgesetzen. Eine Bewilligung der kantonalen 

Gesundheitsbehörden wird in der Regel benötigt, wenn eine Person fachlich eigenverantwort-

lich sowie berufsmässig oder im Einzelfall gegen Entgelt Pflegeleistungen erbringt. Zu den 

Pflegeleistungen zählen in der Regel die Tätigkeiten im Sinne der Krankenpflege-Leistungs-
verordnung1. Zu den pflegerischen Massnahmen gehört auch die Grundpflege, d.h. Hilfe bei 

der Mund- und Körperpflege, beim Aufstehen und zu Bett gehen (Mobilisation), beim An- und 

Auskleiden sowie beim Essen und Trinken.  

Die Erbringung dieser Pflegeleistungen ist auch dann bewilligungspflichtig, wenn sie nicht von 

einem Arzt angeordnet wurden. Voraussetzung für die Bewilligungserteilung ist in der Regel 

ein anerkanntes Diplom als Pflegefachperson und zwei Jahre praktische Erfahrung unter fach-

licher Aufsicht.  

Zuständig für die Erteilung der Bewilligung zur Berufsausübung ist die kantonale Gesundheits-

behörde. Nachfolgend sind die Internet-Links zu weiteren Informationen der kantonalen Ge-

sundheitsämter aufgeführt. 

Zürich  Schaffhausen  

Bern  Appenzell Ausserrhoden  

Luzern  Appenzell Innerrhoden  

Uri St. Gallen  

                                                

1 KLV (SR 832.112.31)  

http://www.gd.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/de/themen/berufe/nichtuniversitaere_medizinalberufe/pflege.html#subtitle-content-internet-gesundheitsdirektion-de-themen-berufe-nichtuniversitaere_medizinalberufe-pflege-jcr-content-contentPar-downloadfolde
http://www.sh.ch/Berufsausuebungsbewilligungen.3029.0.html
http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/gesundheitsberufe/pflegefachfrau_pflegefachmann.html
http://www.ar.ch/departemente/departement-gesundheit/amt-fuer-gesundheit/gesundheitsfachpersonen-und-heilmittelkontrolle/gesundheitsfachpersonen/berufsausuebung-als-gesundheitsfachperson/
http://www.gesundheit.lu.ch/index/bewilligungen/bewilligungen_allgemein.htm
http://www.ai.ch/de/verwaltung/fachbereiche/welcome.php?amt_id=698&page=4
http://www.ur.ch/de/gsud/ds/berufsausuebungsbewilligungen-m2061/
http://www.sg.ch/home/gesundheit/rechtsdienst/bewilligungen/berufsausuebungsbewilligungen/berufe_der_gesundheitspflege.html
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950275/index.html
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Schwyz  Graubünden  

Obwalden  Aargau  

Nidwalden  Thurgau 

Glarus  Tessin 

Zug  Waadt 

Freiburg  Wallis 

Solothurn  Neuenburg  

Basel-Stadt  Genf  

Basel-Landschaft  Jura 

  

 

http://www.sz.ch/xml_1/internet/de/application/d999/d998/d25473/d22879/d22857/d23706/p25041.cfm
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/dienstleistungen/aufsichtbewilligungen/Berufe/Seiten/default.aspx
http://www.ow.ch/de/onlineschaltermain/publired/publikationen/?action=info&pubid=472
http://www.ag.ch/DokTabelle/migrationsamt/index.php?controller=Download&DokId=199&Format=.pdf
http://www.nw.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=1584
http://www.awa.tg.ch/documents/Broschuere_Betreuung_von_Angehoerigen.pdf
http://www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/d1256/d31/d379/d1043/f1610.cfm
http://www4.ti.ch/dss/dsp/us/cosa-facciamo/libero-esercizio-degli-operatori-sanitari/procedure-e-tasse/
http://www.zug.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/direktionssekretariat/neues_gesundheitsgesetz
http://www.vd.ch/autorites/departements/dsas/sante-publique/services-en-ligne-destines-aux-professionnels/formulaires/
http://www.fr.ch/ssp/fr/pub/autorisations/pratique_independant.htm
http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=16214&Language=de
http://www.so.ch/departemente/inneres/gesundheit/bewilligungen/andere-berufe-gesundheitspflege/bewilligung-pflegefachmann-frau.html
http://www.ne.ch/neat/site/jsp/rubrique/rubrique.jsp?StyleType=bleu&CatId=3857
http://www.langzeitpflege-bs.ch/infos/anforderungen/
http://ge.ch/dares/unite-droits-pratique/professionnels_sante-642.html
http://www.baselland.ch/berufsbew_main-htm.273570.0.html#body-over
http://www.jura.ch/DSA/SSA/Medecin-cantonal/Professions-medicales-et-de-la-sante/Professions-medicales-et-de-la-sante.html

